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RS OGH 1956/6/27 1Ob338/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1956

Norm

JN §20 Z1

JN §20 Z5

ZPO §529 Abs1 Z1 C1

Rechtssatz

Kein Ausschließungsgrund bezüglich des Senatspräsidenten als Vorsitzenden eines Senates des OGH, wenn er bei der

Entscheidung in einer Amtshaftungssache mitwirkt, obwohl er als Vorsitzender des Disziplinarsenates der

Ärztekammer in einem vom Kläger gegen den Nebenintervenienten veranlaßten Disziplinarverfahren tätig war.
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